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Fledermauskundliche Stellungnahme zu einer Punktuellen Änderung des PAG 
von Grevenmacher vom November 2017	
	

Die Gemeinde Grevenmacher verfügt über eine reiche und teilweise gut bekannte 

Fledermausfauna mit mindestens 14 Arten, darunter fünf seltene Anhang II Arten. Für eine 

genauere Datenzusammenstellung wird auf die Stellungnahme von C. Harbusch vom 

02.03.2016 verwiesen. 

	

Fläche Grev 12 Bewertung bedenklich, Studie erforderlich 

Gemeinde Grevenmacher Maßnahmen nach §20  

 

Ausgleich nach §20 

Ausgleich nach §17 

 

Realnutzung 

Gartenland in Hanglage hinter den Privathäusern, umrahmt von den Straßen „Im Weiher“, „Rue 
de Muenschecker“ und „Rue Hiel“. Das kleinparzellierte Gartenland ist zum größten Teil stark 
strukturiert mit vielen Gebüschen und Baumgruppen. 

Bewertung 

Betroffenheit nach §20: 

Rezente Überprüfungen der Kirche von Grevenmacher im August 2016 haben das seit 1993 
bekannte Vorkommen einer Wochenstubenkolonie von Grauen Langohren (Plecotus 
austriacus) erneut bestätigt. Die Fläche liegt etwa 500m von der Kirche entfernt und stellt ein 
für diese Art geeignetes und erreichbares Jagdhabitat dar. In kumulativer Betrachtung mit der 
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Nutzung der geplanten Fläche Grev13, 14 und 15 ist eine essenzielle Bedeutung der Flächen 
als Jagdhabitat der Kolonie Grauer Langohren zu erwarten. Ebenfalls in kumulativer 
Betrachtung ist eine essenzielle Bedeutung für weitere Siedlungsgebundene Arten wie Zwerg-, 
Kleine Bart- und Breitflügelfledermaus möglich. 

Betroffenheit nach §17:  

Die Nutzung der Fläche durch die Anhang II Arten wie Große Hufeisennase (Rhinolophus 
ferrumequinum) und Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) ist möglich. Diese beiden Arten 
sind im Umfeld nachgewiesen und nutzen bevorzugt kleinstrukturierte Flächen mit Anbindung 
an die weitere Kulturlandschaft. Für wandernde Arten wie die Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastellus), die in Grevenmacher und Umgebung regelmäßig nachgewiesen wird und hier 
Sommer- wie Winterquartiere besitzt, stellt die Fläche ein Trittsteinbiotop zwischen dem 
Moseltal und den Winter- und Schwarmquartieren in der Dolomitgrube Keelsbach dar. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen eines Screenings sind keine verlässlichen Aussagen zu geeigneten Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen möglich, da die Fläche zu komplex ist und ein hohes Potenzial als 
Jagdbiotop für verschiedene Arten hat, deren Anwesenheit hoch wahrscheinlich ist. Bei der 
Worst-case-Betrachtung wären bei einer vollen Nutzung der Fläche umfangreiche 
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 17 und CEF-Maßnahmen nach Art. 20 notwendig. Es wird 
deshalb empfohlen, eine Detailstudie über ein Sommerhalbjahr zu unternehmen, um 
Planungssicherheit zu erlangen. 

Eine Klassierung der Fläche als „Zone de Jardin“ sollte aufgrund der Größe und Bedeutung für 
die lokale Fledermausfauna erfolgen. 

	

	

	

Fläche Grev 13 Bewertung bedenklich, Reduktion der 
Bebauung oder Studie 

Gemeinde Grevenmacher Maßnahmen nach §20  

 

Ausgleich nach §20 

Ausgleich nach §17 

 

Realnutzung 

Gartenland in Hanglage hinter den Privathäusern, umrahmt von den Straßen „Rue Hiel“ und 
„Rue Boland“. Das kleinparzellierte Gartenland ist zum größten Teil stark strukturiert mit vielen 
Gebüschen und Baumgruppen, insbesondere im nördlichen Teil. Die Fläche ist kleiner als die 
benachbarte Zone Grev 12. 
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Bewertung 

Betroffenheit nach §20: 

Siehe Bewertung Grev 12. 

Betroffenheit nach §17:  

Siehe Bewertung Grev 12. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Siehe Bewertung Grev 12. 

Für den Fall, dass Grev 13 alleine betrachtet werden kann und die besagten benachbarten 
Zonen nicht bebaut werden, kann durch geeignete Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
eine Verträglichkeit erreicht werden. Als Minderungsmaßnahme sollte, wenn möglich, der 
nordwestliche Teil mit seinem Baumbestand erhalten werden. Entfallende Bäume auf der 
restlichen Fläche müssten zunächst überprüft und zum Teil auf der Fläche, zum Teil außerhalb 
ersetzt werden. Die Fläche müsste wegen der potenziellen Vorkommen von Anhang II Arten 
auch qualitativ und quantitativ gleichwertig ersetzt werden. 

Es wird jedoch empfohlen, alle angefragten Flächen zusammen untersuchen zu lassen, um 
Sicherheit über den Umfang und die Effizienz der Maßnahmen zu erlangen. 

	

	

	

Fläche Grev 14 Bewertung bedenklich, Studie 
erforderlich 

Gemeinde Grevenmacher Maßnahmen nach §20  

 

Ausgleich nach §20 

Ausgleich nach §17 

 

Realnutzung 

Gartenland und Grünland in Hanglage hinter den Privathäusern, umrahmt von den Straßen 
„Rue Boland“ und „Rue Wecker“. Die Fläche ist stark strukturiert mit vielen Gebüschen und 
Sukzessionsgehölzen sowie größeren Baumgruppen. Im Süden der Fläche verläuft der 
Rouderbaach mit seinen Gewässerbegleitenden Gehölzen. 

Bewertung 

Betroffenheit nach §20: 

Siehe Bewertung Grev 12. Die Fläche liegt ca. 400 m von der Kirche entfernt. 

Der Rouderbaach kann eine essenzielle Leitlinie von den Quartieren in der Ortschaft bis in die 
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strukturreiche Kulturlandschaft und Waldgebiete im Westen darstellen. 

Betroffenheit nach §17:  

Siehe Bewertung Grev 12. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen eines Screenings sind keine verlässlichen Aussagen zu geeigneten Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen möglich, da die Fläche zu komplex ist und ein hohes Potenzial als 
Jagdbiotop für verschiedene Arten hat, deren Anwesenheit hoch wahrscheinlich ist. Bei der 
Worst-case-Betrachtung wären bei einer vollen Nutzung der Fläche umfangreiche Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 17 und CEF-Maßnahmen nach Art. 20 notwendig. Es 
wird deshalb empfohlen, eine Detailstudie über ein Sommerhalbjahr zu unternehmen, um 
Planungssicherheit zu erlangen. 

Eine Klassierung der Fläche als „Zone de Jardin“ sollte aufgrund der Größe und Bedeutung für 
die lokale Fledermausfauna erfolgen. 

	

	

	

Fläche Grev 15a und 15b Bewertung Unbedenklich, bei 
Einhaltung der 
Maßnahmen 

Gemeinde Grevenmacher Maßnahmen nach 
§20 

Prüfung der Bäume 

 

 

Ausgleich nach §20 

Ausgleich nach §17 

 

Realnutzung 

15a: Teilweise verbrachtes Gartenland mit Sukzessionsgehölzen, sowie Grünland mit reichem 
Gebüschaufwuchs, Gärten. Lage zwischen den Straßen „Rue de Wecker“ und „Gruewereck“. 

15b: Kleine Fläche mit Gartenland, ebenfalls strukturiert. 

Bewertung 

Betroffenheit nach §20: 

15a: Siehe Bewertung Grev 12. Die Fläche liegt ca. 370 m von der Kirche entfernt.  

Für den Fall, dass Grev 15a alleine betrachtet werden kann und die besagten benachbarten 
Zonen nicht bebaut werden, kann durch geeignete Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen eine 
Verträglichkeit erreicht werden. 

15b: Für die kleine Fläche wird keine essenzielle Bedeutung als Jagdhabitat erwartet und kein 
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Vorkommen von Anhang II Arten. 

Betroffenheit nach §17 

15a: Siehe Bewertung Grev 12. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Für den Fall einer Einzelbewertung werden folgende Maßnahmen für die Fläche 15a 
vorgeschlagen: Als Minderungsmaßnahme sollte wenn möglich ein Großteil des Baumbestandes 
(v.a. die älteren Bäume) erhalten werden, z.B. durch einen zentral verlaufenen Grünkorridor mit 
Nutzung des bestehenden Baumbestandes. Entfallende Bäume müssten zunächst überprüft und 
zum Teil auf der Fläche, zum Teil außerhalb ersetzt werden. Die Fläche müsste wegen der 
potenziellen Vorkommen von Anhang II Arten auch qualitativ und quantitativ gleichwertig ersetzt 
werden. 

Es wird jedoch empfohlen, alle angefragten Flächen zusammen untersuchen zu lassen, um 
Sicherheit über den Umfang und die Effizienz der Maßnahmen zu erlangen. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kesslingen, 14.11.2017 

Dr. Christine Harbusch 
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